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Einleitung

Bereits im Jahre 1849 äußerte Friedrich Carl von Savigny das Bedürfnis nach 
einer erhöhten Verkehrsfähigkeit von Rechten und einem internationalen 
Entscheidungseinklang, um die Funktionsfähigkeit eines zunehmend „man-
nichfaltige[n] und lebhafte[n]“ internationalen Rechtsverkehrs zu gewähr-
leisten.1 Weit über ein Jahrhundert später hat sich dieses Bedürfnis speziell 
auf dem Gebiet des internationalen Erbrechts noch potenziert. Die grenz-
überschreitende Mobilität floriert2 – naturgemäß wuchs damit auch die An-
zahl von Erbfällen mit grenzüberschreitendem Bezug.3

Im Vorfeld der Schaffung einer EuErbVO4 erschwerte einerseits der feh-
lende internationale Entscheidungseinklang eine rechtssichere Nachfolge-
planung für den Erblasser5, andererseits führte die Verschiedenartigkeit der 
mitgliedstaatlichen Erb- und Erbverfahrensrechte auch für die erbrechtlich 
Berechtigten zu erheblicher Rechtsunsicherheit und beeinträchtigte diese in 

1 Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd.  8, 1849, 26 f. („Dahin führt 
die wünschenswerthe Gegenseitigkeit in der Behandlung der Rechtsverhältnisse, und die 
daraus hervorgehende Gleichheit in der Beurteilung der Einheimischen und Fremden, die 
im Ganzen und Großen durch den gemeinsamen Vortheil der Völker und der Einzelnen 
geboten wird.“).

2 C. Nourissat AJ fam. 2005, 393; M-P. Weller RabelsZ 81 (2017), 747 (765).
3 Nach Angaben der Kommission im Vorfeld der Schaffung einer EuErbVO gibt es in 

der EU jährlich rund 450.000 Erbfälle, die einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, 
wobei der Gesamtwert der entsprechenden Nachlässe auf rund 123.3 Mrd. Euro jährlich 
geschätzt wird, vgl. Commission staff working document accompanying the proposal for 
a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable 
law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of 
successions and on the introduction of a European Certificate of Inheritance, Impact As-
sessment v. 14.10.2009, SEC(2009) 410 final, 18.

4 Verordnung (EU) Nr.  650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4.  Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Voll-
streckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses, ABlEU v. 27.7.2012, L 201/107.

5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird i. R. d. Untersuchung das generische 
Mas kulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen schließen Angehörige aller 
Geschlechter ein.



2 Einleitung

der Durchsetzung ihrer Rechte.6 Die fehlende Vereinheitlichung der Rege-
lungen zur internationalen Zuständigkeit in den europäischen7 Mitglied-
staaten vertiefte diese Rechtsunsicherheit noch.8 Besonders die Verwendung 
 eines nationalen Nachlasszeugnisses im Ausland war mit immensen Schwie-
rigkeiten verbunden.9 Die mangelnde Verkehrsfähigkeit ausländischer 
Nach lasszeugnisse in der EU zwang die erbrechtlich Berechtigten häufig 
dazu, parallel nationale Nachlasszeugnisse in mehreren europäischen Mit-
gliedstaaten zu beantragen.10 Die grenzüberschreitende Abwicklung eines 
Erbfalls gestaltete sich folglich als kompliziert, zeit- und kostenintensiv.11

Entscheidungsleitende Erwägung des europäischen Verordnungsgebers 
bei der Implementierung der EuErbVO war gerade die Ausräumung vorge-
nannter grundsätzlicher Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden 
Nachlassplanung, Nachlassabwicklung und Rechtsdurchsetzung, um – ganz 
im Geiste Savignys – das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu 
erleichtern (vgl. ErwG 7 EuErbVO).12 Wesentliche Triebfeder der Schaffung 
von Rechtssicherheit ist zunächst das dritte Kapitel der EuErbVO, dessen 
Bestimmungen mehrere miteinander konkurrierende Rechtsordnungen 
grundsätzlich über das Anknüpfungskriterium des gewöhnlichen Aufent-
halts koordinieren.13 Bei einem grenzüberschreitenden Erbfall führen die 
Art.  20 ff. EuErbVO idealerweise14 dazu, dass – entsprechend Savignys for-
muliertem Bedürfnis nach einem internationalen Entscheidungseinklang15  – 
ohne Rücksicht auf das jeweilige forum jeweils dieselbe Rechtsordnung zur 
Anwendung berufen wird.16 Nicht minder bedeutsam ist die Vereinheit-

6 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. zu Art.  1 Rn.  16; C. Nourissat AJ fam. 2005, 393.
7 Wird der Begriff „Mitgliedstaat“ im Folgenden ohne diesen oder einen vergleichba-

ren erläuternden Zusatz verwendet, so erfasst dieser Begriff allein Mitgliedstaaten i. S. d. 
EuErbVO, nicht aber sämtliche Mitgliedstaaten der EU.

8 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Art.  1 Rn.  16.
9 F. Chalvignac Dr. Fam. 2013 dossier 39.
10 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  4.
11 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  4.
12 Umfassend zu den Hintergründen des europäischen Verordnungsgebers hinsicht-

lich der Schaffung der EuErbVO etwa BeckOGK/J. Schmidt EuErbVO, Art.  1 Rn.  3.
13 BeckOGK/J. Schmidt EuErbVO, Art.  21 Rn.  5.
14 Die Vereinheitlichungswirkung der Art.  20 ff. EuErbVO erfährt eine Einschränkung 

gegebenenfalls durch Art.  75 Abs.  1 UAbs.  1, Abs.  2 EuErbVO sowie durch den Um-
stand, dass die Anwendung des Kollisionsrechts und die Ermittlung ausländischen Rechts 
weitgehend dem mitgliedstaatlichen Verfahrensrecht unterliegt, vgl. MüKoBGB/Dutta 
EuErbVO, Vorb. zu Art.  20 EuErbVO Rn.  3.

15 Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd.  8, 1849, 27.
16 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. zu Art.  20 Rn.  2; Geimer/Garber in Geimer/

Schütze, EuZivilVerfR, EuErbVO, Art.  1 Rn.  11; Palandt/Thorn EuErbVO, Vorb. Rn.  1.
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lichung der Zuständigkeit in Erbsachen sowie die Vereinheitlichung der An-
erkennung, Vollstreckbarkeit und Vollstreckung von Entscheidungen und 
die Annahme öffentlicher Urkunden in Erbsachen durch die EuErbVO (vgl. 
ErwG 8 EuErbVO). 

Neben diesen Regelungen schuf der europäische Verordnungsgeber das 
Europäische Nachlasszeugnis (im Folgenden „ENZ“). Dieser europaweit 
vereinheitlichte supranationale Nachweis erbrechtlicher Berechtigungen, 
Rechte bzw. Rechtsstellungen steht der Vereinheitlichung des internationa-
len Erbverfahrensrechts sowie des internationalen Erbkollisionsrechts hin-
sichtlich seiner Bedeutung im internationalen Rechtsverkehr keineswegs 
nach. Das ENZ soll die grenzüberschreitende Nachlassabwicklung in den 
Mitgliedstaaten der EuErbVO beschleunigen, vereinfachen und letztlich ef-
fizienter gestalten (vgl. ErwG 67 EuErbVO). 

Das sechste Kapitel der EuErbVO enthält detaillierte Vorschriften zur 
Einführung des ENZ. Es etabliert ein optionales Nebeneinander des ENZ 
und „der innerstaatlichen Schriftstücke, die in den Mitgliedstaaten zu ähnli-
chen Zwecken verwendet werden“ (vgl. Art.  62 Abs.  3 S.  1 EuErbVO), 
m. a. W. des ENZ und der mitgliedstaatlichen Nachlasszeugnisse17 (im Fol-
genden „MNZ“). Allerdings lässt die EuErbVO im Regelungsgefüge der 
Art.  62 bis Art.  73 EuErbVO die Kollision von ENZ und MNZ bzw. dritt-
staatlichen Nachlasszeugnissen unberücksichtigt.18

A. Gegenstand der Untersuchung und Meinungsstand

Einige Jahre nach Geltungsbeginn wesentlicher Teile der EuErbVO und 
trotz einiger Vorabentscheidungen des EuGH bestehen unter dem Gesichts-
punkt des Verhältnisses von ENZ und nationalen Nachlasszeugnissen sowie 
dessen Folgeproblemen nach wie vor praktisch wie wissenschaftlich rele-
vante Unklarheiten, denen sich diese Untersuchung widmet. 

Eine Kollision von Nachlasszeugnissen materiell-widersprüchlichen In-
halts wird, wie die Untersuchung im Folgenden aufzeigen wird, nicht be-
reits durch die Zuständigkeitsvorschriften der EuErbVO vermieden. Denn 

17 Einen ähnlichen, indes weiteren, Oberbegriff für diese Schriftstücke („nationale 
Nachlasszeugnisse“) verwendet bereits GA Szpunar v. 22.2.2018, Schlussanträge Oberle, 
Rs.  C-20/17, ECLI:EU:C:2019:89 Rn.  26 ff.

18 Erfordert die i. R. d. Untersuchung vorgenommene Darstellung keine Differenzie-
rung zwischen MNZ einerseits und drittstaatlicher Nachlasszeugnisse andererseits, wer-
den diese Nachlasszeugnisse für die Zwecke dieser Untersuchung unter dem Oberbegriff 
„nationale Nachlasszeugnisse“ zusammengefasst.
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eine parallele Ausstellung von ENZ und nationalen Nachlasszeugnissen ist 
nicht nur bei einem parallelen Tätigwerden der Ausstellungsbehörden eines 
Mitgliedstaats und eines Drittstaats denkbar, sondern auch bei einem paral-
lelen Tätigwerden der Ausstellungsstellen unterschiedlicher Mitgliedstaaten. 
In diesem Kontext sind unter den bislang zur Auslegung der EuErbVO er-
gangenen Entscheidungen des EuGH19 hinsichtlich der MNZ und des ENZ 
die Entscheidungen in den Rs.  Oberle20, WB21 und E.E.22 besonders hervor-
zuheben. Gegenstand dieser Entscheidungen waren, jedenfalls reflexartig, 
die Zuständigkeitsvorschriften der EuErbVO. In der Rs.  Oberle forciert der 
EuGH die Eindämmung des Risikos eines gleichzeitigen Umlaufs sich wi-
dersprechender Nachlasszeugnisse, indem er einen Gleichlauf zwischen der 
internationalen Zuständigkeit für das Verfahren zur Ausstellung eines ENZ 
und für das Verfahren zur Ausstellung der gerichtlichen MNZ herstellt.23 
Dagegen sind die für die Ausstellung der MNZ zuständigen nichtgericht-
lichen Ausstellungsstellen bei deren Ausstellung nicht an die Regelungen 
der EuErbVO zur internationalen Zuständigkeit gebunden (Rs.  WB und 
Rs.  E.E.).24 Insbesondere – jedoch nicht ausschließlich – für diese Fälle be-
steht damit die Möglichkeit, dass neben der für die Ausstellung des ENZ 
zuständigen Stelle weitere nach mitgliedstaatlichem Recht für die Ausstel-
lung nationaler Nachlasszeugnisse zuständige Stellen tätig werden.

Das Verhältnis von ENZ und nationalen Nachlasszeugnissen sowie die 
hieraus resultierenden Folgeprobleme sind bislang wenig in die Tiefe unter-
sucht.25 Eine Ausnahme davon bildet die Anfang 2019 erschienene Disserta-

19 EuGH v. 12.10.2017, Kubicka, Rs.C-218/16, ECLI:EU:C:2017:755; EuGH v. 
1.3.2018, Mahnkopf, Rs.C-558/16, ECLI:EU:C:2018:138; EuGH v. 21.6.2018, Oberle, 
Rs.  C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485; EuGH v. 17.1.2019, Brisch, Rs.  C-102/18, ECLI:EU: 
C:2019:34; EuGH v. 23.5.2019, WB, Rs.  C-658/17, ECLI:EU:C:2019:444; EuGH v. 
16.7.2020, E.E., Rs.  C-80/19, ECLI:EU:C:2020:569; EuGH v. 1.7.2021, Succession de VJ, 
Rs.  C-301/20, ECLI:EU:C:2021:528; EuGH v. 9.9.2021, UM, Rs.  C-277/20, ECLI:EU:C: 
2021:708. Anhängig ist beim EuGH derzeit noch ein Vorabentscheidungsersuchen des 
OLG Köln (OLG Köln v. 28.8.2020, 2 Wx 107/20, ECLI:DE:OLGK:2020:0828.2WX 
107.20.0A, anhängig als Rs.  C-422/20 – RK (Déclinatoire de compétence); GA Szpunar v. 
8.7.2021, Schlussanträge RK (Déclinatoire de compétence), Rs.  C-422/20,ECLI:EU:C:202
1:565).

20 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) Oberle.
21 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) WB.
22 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) E.E.
23 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) Oberle Rn.  57.
24 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) WB Rn.  55 ff.; EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) E.E. Rn.  67 f., 80.
25 Anders verhält es sich etwa beim Anknüpfungskriterium des letzten gewöhnlichen 

Aufenthalts, vgl. etwa die Dissertationen von Emmerich, Anknüpfung EuErbVO; 
Greeske, Kollisionsnormen EuErbVO; sowie Kränzle, Heimat als Rechtsbegriff. Die Fra-
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tion von Katharina Dorth,26 die ihre Arbeit auf das Verhältnis von ENZ und 
dem Erbschein des deutschen Rechts ausgerichtet hat. Indes ist die Arbeit 
aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen des EuGH in 
den Rs.  Oberle, WB und E.E. bereits nicht mehr aktuell, da sie Literatur und 
Rechtsprechung lediglich bis einschließlich Dezember 2017 berücksichtigt. 

Hinsichtlich des bisherigen wissenschaftlichen Diskurses zum Verhältnis 
von ENZ und nationalen Nachlasszeugnissen, insbesondere MNZ, ist fer-
ner bemerkenswert, dass dieser ganz erheblich von deutschen Stimmen ge-
prägt ist. Zwar wird im französischen Schrifttum27 die Thematik kolli-
dierender Nachlasszeugnisse teilweise durchaus aufgegriffen, jedoch eher 
stiefmütterlich behandelt. Denn die Gefahr kollidierender Nachlasszeugnis-
se wird in der französischen Literatur aufgrund der durch die EuErbVO 
erfolgten Kollisionsrechtsvereinheitlichung als marginal betrachtet.28 Indes 
kann – wie dieser Untersuchung aufzuzeigen obliegt – die durch die 
 EuErbVO erfolgte Kollisionsrechtsvereinheitlichung die Möglichkeit diver-
gierender Nachlasszeugnisse zwar wesentlich eindämmen; einen europä-
ischen Entscheidungseinklang gewährleisten die Art.  20 ff. EuErbVO jedoch 
nicht. Im Übrigen weist die bisherige Forschung zur Thematik gerade auch 
im deutschsprachigen Raum eine Lücke hinsichtlich Untersuchungen mit 
rechtsvergleichenden Elementen auf.

Herzstück dieser Untersuchung bildet die Kollision von Nachlasszeug-
nissen materiell-rechtlich widersprüchlichen Inhalts. Die Untersuchung soll 
aufzeigen, wie eine derartige Kollision aufgelöst werden könnte bzw. welche 
Auswirkungen eine solche auf die in Rede stehenden Nachlasszeugnisse hat.

B. Methode und Gang der Untersuchung

Die Untersuchung der Regelungen der EuErbVO erfolgt naturgemäß aus 
europäischer Perspektive. Denn die Begriffe der EuErbVO sind grundsätz-
lich unionsautonom und einheitlich – losgelöst vom nationalen Recht des 

ge des internationalen Entscheidungseinklangs wird in den Dissertationen von Konvalin, 
ENZ ohne europäischen Entscheidungseinklang; und Nietner, Internationaler Entschei-
dungseinklang, thematisiert. Gegenstand der Untersuchungen etwa von Möller, Das ENZ 
im System des Gutglaubensschutzes, sowie Trittner, Redlichkeitsschutz, bildet der Gut-
glaubensschutz im (Internationalen) Erbrecht. 

26 Dorth, Verhältnis Erbschein und ENZ.
27 I. Barrière-Brousse D. 2015, 1651 (Nr.  3); A. Devers Dr. Fam. 2018 comm. 228; 

V.  Égéa RTD eur. 2018, 845 (Rn.  3).
28 A. Devers Dr. Fam. 2018 comm. 228; V. Égéa RTD eur. 2018, 845 (Rn.  3).
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Forumsstaats – auszulegen.29 Mit Blick auf das genuin europäische Thema 
ist, neben unions- und verordnungsautonomer Rechtsauslegung, die Aus-
wertung von Literatur und Rechtsprechung zur EuErbVO auch aus nicht 
deutschsprachigen Mitgliedstaaten unerlässlich. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund erfolgt die Untersuchung des Verhältnisses von ENZ und nationalen 
Nachlasszeugnisses und dessen Folgen unter exemplarischer Heranziehung 
nicht nur deutscher, sondern auch französischer Nachlasszeugnisse. Ein 
rechtsvergleichender Zugang ist vor diesem Hintergrund geboten.

I. Zur Auswahl der exemplarischen Betrachtung des Verhältnisses 
von ENZ und deutschen bzw. französischen Nachlasszeugnissen

Die Auswahl der deutschen bzw. französischen Nachlasszeugnisse beruht 
auf deren konzeptionellen Unterschieden, die im Rahmen einer Kollision 
von ENZ und dem in Rede stehenden mitgliedstaatlichen Nachlasszeugnis 
freilich zu berücksichtigen sind.

Zunächst ist das Verfahren zur Ausstellung eines nationalen Nachlass-
zeugnisses in den Mitgliedstaaten der EU denkbar unterschiedlich ausge-
staltet.30 Der Nachweis der erbrechtlichen Berechtigung kann insbesondere 
nach der Art seiner Ausstellung und der zu seiner Ausstellung berufenen 
Stelle systematisiert werden.31 Im Wesentlichen kann insoweit zwischen 
dem gerichtlichen, dem notariellen sowie dem behördlichen Nachweis einer 
erbrechtlichen Berechtigung differenziert werden.32 Ein gerichtlicher Nach-
weis der Erbenstellung wie im deutschen Recht ist im Recht der Mitglied-
staaten der EU weitgehend unbekannt.33 Gerade die französische Rechts-
ordnung in der Tradition des römischen Rechts ist mit dem Institut eines 
gerichtlichen Erbscheins nicht vertraut.34 Das praktische Bedürfnis nach 
 einem Nachweis der Erbenstellung stillt im französischen Recht in erster 
Linie der acte de notoriété.35 Die ausschließliche Zuständigkeit für dessen 

29 EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) Mahnkopf Rn.  32; EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) Oberle Rn.  33; 
EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) Brisch Rn.  22; EuGH (Kapitel  1 Fn.  19) WB Rn.  50; Geimer/
Garber in Geimer/Schütze, EuZivilVerfR, EuErbVO, Art.  1 Rn.  3.

30 DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 305.
31 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  3; Kleinschmidt RabelsZ 77 

(2013), 723 (727); Lübcke, Internationales Nachlassverfahrensrecht, 118 ff.
32 Lübcke, Internationales Nachlassverfahrensrecht, 118.
33 Einen gerichtlichen Nachweis der Erbenstellung kennt neben dem deutschen ledig-

lich das griechische Recht, vgl. DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 305.
34 DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 305.
35 S. Piédelièvre, Successions et libéralités, Nr.  108.
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Ausstellung weist das französische Recht den französischen Notaren zu 
(vgl. Art.  730-1 Abs.  1 C. civ.: „dressé par un notaire“36).37

Von nicht geringerer Relevanz für die Auswahl der französischen Nach-
lasszeugnisse ist der Umstand, dass das französische Recht – anders als das 
deutsche Recht – etwa auch das Vindikationslegat vorsieht, sodass bereits 
vor dem Hintergrund der inhaltlichen Ausgestaltung der Nachlasszeugnisse 
ein Vergleich spannend erscheint. Ferner unterscheiden sich – wie die Un-
tersuchung im Folgenden aufzeigen wird – deutscher Erbschein und franzö-
sischer acte de notoriété konzeptionell hinsichtlich der Art des vermittelten 
Gutglaubensschutzes. 

II. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in sechs Kapitel. In einem vor die Klammer 
gezogenen Grundlagenteil werden zunächst die betrachteten Nachlasszeug-
nisse des autonomen deutschen und französischen Rechts sowie das ENZ 
dargestellt und speziell die materiell-rechtlichen Wirkungen der Nachlass-
zeugnisse einer vergleichenden Analyse unterzogen (erstes und zweites Ka-
pitel). Gegenstand des dritten Kapitels ist der gemeinsame Anwendungs- 
und Geltungsbereich des ENZ und der MNZ – stellt sich die Frage zum 
Verhältnis doch nur im Falle eines solchen. Daran anschließend wird eben-
diese Frage in einem vierten Kapitel beantwortet. 

Kernstück der Untersuchung bildet die im fünften Kapitel unternomme-
ne Analyse der Folgen des im vierten Kapitel aufgezeigten optionalen Dua-
lismus von ENZ und MNZ. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Untersu-
chung des Nebeneinanders divergierender Nachlasszeugnisse. Zunächst 
werden die Mechanismen der EuErbVO zur Vermeidung einer Divergenz 
zwischen ENZ und MNZ einer kritischen Analyse unterzogen. Dass die 
dahingehenden Bemühungen des europäischen Verordnungsgebers zwar 
durchaus Früchte getragen haben, indes eine Kollision divergierender Nach-
lasszeugnisse nicht gänzlich unterbinden können, bleibt im Laufe der Un-
tersuchung zu zeigen. Insoweit wird u. a. die Schlüsselfrage, ob Zuständig-
keitsregelungen der EuErbVO auch die internationale Zuständigkeit für die 
Ausstellung sämtlicher MNZ regeln, eingehend untersucht und eine unter-
schiedliche Behandlung gerichtlicher und nichtgerichtlicher MNZ aufge-
zeigt. Hierauf aufbauend werden die Gründe für eine Divergenz sowie de-

36 Art.  730-1 Abs.  1 C. civ. lautet: „La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un 
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit“.

37 J. Hérail in Savaux/Martineau/Bozet, Répertoire de droit civil, Acte de notoriété, 
Nr.  59; F. Ferran, Notaire et succession, Nr.  312.
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ren Folgen dargestellt und anschließend analysiert. In diesem Zusammen-
hang wird zunächst empirisch der Rechtszustand unter exemplarischer 
Heranziehung der deutschen und französischen Nachlasszeugnisse erhoben 
und verglichen, bevor eine normative Bewertung erfolgt. Insoweit inten-
diert die Untersuchung darzulegen, dass die Kollision von ENZ und MNZ 
eine probate Lösung weder in den verfahrensrechtlichen Regelungen der 
EuErbVO noch in einer pauschalen Vorrangregel findet, sondern sich die 
Kollision auf die Wirkungen der in Rede stehenden Nachlasszeugnisse nie-
derschlägt.

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen im sechsten Kapitel in Überlegun-
gen de lege ferenda. Ihren Abschluss findet die Untersuchung in einer Zu-
sammenfassung und den Ergebnissen in Thesen.



Kapitel  1

Das ENZ als supranationales Rechtsinstrument

Die im Rahmen dieser Arbeit vorzunehmende Untersuchung des Verhält-
nisses von ENZ zu MNZ und speziell der Folgen deren Kollision erfordert, 
dass zunächst Ratio und die hieraus entspringende Diskussion um die Kom-
petenz der EU zur Schaffung eines supranationalen Rechtsinstruments (A.) 
wie auch der grenzüberschreitende Regelungsgehalt des ENZ (B.) aufge-
zeigt werden.

A. Ratio des ENZ und kompetenzrechtliche Problematik

Die Schaffung eines einheitlichen Rechtsinstruments zum Nachweis erb-
rechtlicher Rechtsstellungen wurde erstmals 2002 in einer von der Europä-
ischen Kommission in Auftrag gegebenen rechtsvergleichenden Studie des 
Deutschen Notarinstituts1 zu den verfahrensrechtlichen und kollisions-
rechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des internatio-
nalen Erbrechts angeregt.2 Dieser Vorschlag fand Eingang in den Kommis-
sionsentwurf für eine Europäische Erbrechtsverordnung.3 Die Art.  36 bis 
44 EuErbVO-E enthielten entsprechend Vorschläge für die Regelung eines 
ENZ, die – teilweise signifikant modifiziert4 – in das sechste Kapitel der 
heutigen EuErbVO integriert wurden. 

Art.  62 EuErbVO bestimmt als Grundnorm die Einführung des ENZ und 
seinen Charakter als lediglich optionales Harmonisierungsinstrument.5 
Art.  63 EuErbVO statuiert den Zweck des ENZ. Das Ausstellungsverfahren 

1 DNotI, Rechtsvergleichende Studie. 
2 DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 184.
3 Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Ur-
kunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses v. 
14.10.2009, KOM (2009) 154 endg.

4 Buschbaum/Simon ZEV 2012, 525; BeckOGK/J. Schmidt EuErbVO, Art.  62 Rn.  7.
5 Burandt/Rojahn/Burandt/Schmuck EuErbVO, Art.  62 Rn.  1 f.; Dutta/Weber/Forna-

sier IntErbR, Art.  62 Rn.  1 EuErbVO; Hundertmark/Limbach in Gebauer/Wiedmann, 
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ist in Art.  64 EuErbVO bis Art.  67 EuErbVO geregelt, wobei Art.  64 Eu-
ErbVO die Zuständigkeit, Art.  65 EuErbVO ein Antragserfordernis und die 
Antragsvoraussetzungen, Art.  66 EuErbVO die Prüfung des Antrags und 
Art.  67 EuErbVO schließlich die Ausstellung des ENZ regelt. Die Urschrift 
des ENZ verbleibt bei der Ausstellungsbehörde – Art.  70 EuErbVO regelt 
in diesem Zusammenhang die Ausstellung beglaubigter Abschriften. Art.  68 
EuErbVO bestimmt den Inhalt des ENZ selbst sowie dessen beglaubigter 
Abschriften. Art.  69 EuErbVO regelt die Wirkungen eines ENZ. Art.  71 
EuErbVO normiert Berichtigung, Änderung und Widerruf des ENZ, 
Art.  72 EuErbVO Rechtsbehelfe und Art.  73 EuErbVO die Aussetzung der 
Wirkungen des ENZ. 

I. Bedürfnis für ein ENZ

Die Einführung des ENZ und seine Regelung in den Art.  62 EuErbVO bis 
Art.  73 EuErbVO stellt eine der bedeutendsten Neuerungen auf Ebene des 
europäischen Erbrechts dar.6 Die Einführung des ENZ gründet auf den in 
der Zeit vor der Geltung der EuErbVO bestehenden erheblichen Schwierig-
keiten, erbrechtliche Rechtspositionen in grenzüberschreitenden Erbfällen 
nachzuweisen.7 Zwar sieht nahezu jedes autonome mitgliedstaatliche Recht 
ein Nachlasszeugnis vor, das zum Nachweis der Erbenstellung ausgestellt 
werden kann und diesen Zweck in der entsprechenden mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnung auch erfüllt.8 Die MNZ divergieren teilweise jedoch we-
sentlich hinsichtlich der für die Ausstellung zuständigen Stelle,9 deren Prü-
fungsumfang10 sowie hinsichtlich ihres Inhalts11 und der Reichweite ihrer 
Wirkungen12. Vor diesem Hintergrund besteht nicht zuletzt die praktische 
Schwierigkeit, die Wirkungen eines ausländischen Nachlasszeugnisses im 

Europäisches Zivilrecht, Kap.  44 EuErbVO, Art.  61 Rn.  1 ff.; BeckOGK/J. Schmidt Eu-
ErbVO, Art.  62 Rn.  2.

6 Vgl. etwa Burandt/Rojahn/Burandt/Schmuck EuErbVO, Art.  62 Rn.  1.
7 Burandt/Rojahn/Burandt/Schmuck EuErbVO, Art.  62 Rn.  1; MüKoBGB/Dutta 

EuErbVO, Vorb. zu Art.  62 Rn.  2; BeckOGK/J. Schmidt EuErbVO, Art.  62 Rn.  3 ff.
8 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  4; BeckOGK/J. Schmidt Eu-

ErbVO, Art.  62 Rn.  3 ff.
9 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  3; Kleinschmidt RabelsZ 77 

(2013), 723 (727); Lübcke, Internationales Nachlassverfahrensrecht, 118 ff.
10 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  3; Kleinschmidt RabelsZ 77 

(2013), 723 (728).
11 Vgl. hinsichtlich Erbschein und ENZ J. Schmidt ZEV 2014, 389 (391).
12 Vgl. hinsichtlich Erbschein und ENZ Kleinschmidt IPRax 2020, 308 (309).
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Inland zutreffend einzuschätzen.13 In der Vergangenheit wurden die unter-
schiedlichen Formen von MNZ in der Folge nur äußerst zurückhaltend als 
ausländische Entscheidung anerkannt oder als Substitut eines inländischen 
Nachlasszeugnisses herangezogen.14 

Die Sicherstellung einer effizienten Nachlassabwicklung bei einem grenz-
überschreitenden Erbfall kann mittels zweier unterschiedlicher Regelungs-
modelle erreicht werden: Einerseits kann die Anerkennung ausländischer 
Erbnachweise auch im Inland forciert werden, andererseits besteht die Mög-
lichkeit der Schaffung eines supranationalen Nachlasszeugnisses.15 Der eu-
ropäische Verordnungsgeber hat sich bei der Schaffung der EuErbVO gegen 
die Verwirklichung einer umfassenden Freizügigkeit der MNZ nach einheit-
lichen Regeln entschieden. Die MNZ können im Kontext der EuErbVO 
abhängig von ihrer Einordnung in die Kategorien der Entscheidung i. S. d. 
Art.  3 Abs.  1 lit.  g EuErbVO bzw. der öffentlichen Urkunde i. S. d. Art.  3 
Abs.  1 lit.  i EuErbVO nach den Art.  39 ff. EuErbVO anerkannt werden bzw. 
der Annahme nach Art.  59 Abs.  1 EuErbVO unterliegen.16 Ergeht ein MNZ 
weder in Form einer Entscheidung noch in Form einer öffentlichen Urkun-
de i. S. d. EuErbVO, sondern ergeben sich Nachweiswirkungen allein aus 
einer Privaturkunde, scheidet eine Wirkungserstreckung nach den Art.  39 ff. 
EuErbVO bzw. nach Art.  59 Abs.  1 EuErbVO aus.17

Abhängig von ihrer Ausgestaltung unterliegt damit die Erstreckung der 
Wirkungen von MNZ unterschiedlichen Regimen.18 Folglich wird durch die 
Bestimmungen der EuErbVO gerade keine einheitliche Zirkulation der 
MNZ in den Mitgliedstaaten ermöglicht.19

13 Kleinschmidt in jurisPK-BGB, EuErbVO, Art.  62 Rn.  5.
14 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3. So wurde etwa die Anerkennung 

eines ausländischen Nachlasszeugnisses als Entscheidung nach den §§  108 f. FamFG 
mehrheitlich abgelehnt, da dieser – mangels rechtsgestaltender Natur – keinen anerken-
nungsfähigen Inhalt aufweise, sondern lediglich (in materiell-rechtlicher Hinsicht) den 
Erben legitimiere und ggf. Redlichkeitsschutz entfalte, vgl. etwa BayObLG NJW-RR 
1991, 1098 (1099); OLG Bremen NJW-RR 2011, 1099; Kleinschmidt RabelsZ 77 (2013), 
723 (731). In Frankreich wurde eine Anerkennung ausländischer Nachlasszeugnisse nur 
dann bejaht, wenn das in Rede stehende Nachlasszeugnis in einem ähnlichen Verfahren 
wie in Frankreich ausgestellt wurde, jedoch bei Abweichungen zwischen dem Recht des 
Ausstellungs- und dem des Anerkennungsstaates unter Korrektur der Angaben nach den 
Vorgaben des Anerkennungsstaates, vgl. DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 217.

15 DNotI, Rechtsvergleichende Studie, 306.
16 Ausführlich hierzu: Kapitel  3 C. 
17 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  2.
18 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  2.
19 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  2.
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Dieses Ziel vermag allein die Einführung eines Nachlasszeugnisses auf 
 supranationaler Ebene zu verwirklichen.20 Das ENZ soll, ausweislich des 
ErwG 67 S.  1 EuErbVO, eine „zügige, unkomplizierte und effiziente Ab-
wicklung einer Erbsache mit grenzüberschreitendem Bezug innerhalb der 
Union“ ermöglichen. 

II. Kompetenz der Europäischen Union

Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gebietet, dass Unionsorga-
ne nur nach Maßgabe der ihnen in den Verträgen zugewiesenen Befugnisse 
handeln.21 Die für die Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen maßgeb-
liche Kompetenzgrundlage des Art.  81 Abs.  2 AEUV ermächtigt die EU 
zum Erlass von Maßnahmen des IPR und IZPR „insbesondere wenn dies 
für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist.“ Die-
se Kompetenzgrundlage ist in ihrer Reichweite in sachlicher Hinsicht auf 
„die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außer-
gerichtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten“ beschränkt 
(vgl. Art.  81 Abs.  2 lit.  a AEUV).22 Sie eröffnet der EU indes auch den umfas-
senden Handlungsrahmen23 des in ihrem Abs.  2 lit.  f geregelten Kompetenz-
titels, nach dem die EU Maßnahmen zur „Beseitigung von Hindernissen für 
die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch 
Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivil-
rechtlichen Verfahrensvorschriften“ erlassen kann.24 Das ENZ erleichtert 
die grenzüberschreitende Nachlassabwicklung, sodass jedenfalls Art.  81 
Abs.  2 lit.  f AEUV zur Begründung einer Normsetzungskompetenz der EU 
herangezogen werden kann.25 

Eine Vereinheitlichung des nationalen materiellen Zivil- und Verfahrens-
rechts durch die Regelungen der heutigen Art.  62 ff. EuErbVO erscheint je-
doch prima facie als nicht von der Normsetzungskompetenz des Art.  81 
AEUV gedeckt.26 Die Kernvorschrift der Art.  62 ff. EuErbVO bildet näm-

20 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  2; Kleinschmidt RabelsZ 77 (2013), 
723 (735 ff., 743).

21 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn.  161.
22 Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  81 AEUV Rn.  7 ff., 18, 19b.
23 Unter den in Art.  81 Abs.  2 AEUV aufgeführten Kompetenztiteln eröffnet lit.  f den 

weitreichendsten Handlungsrahmen, vgl. Hess in GHN EUV/AEUV Art.  81 AEUV 
Rn.  48.

24 Hess in GHN EUV/AEUV Art.  81 AEUV Rn.  48.
25 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3; Roth EWS 2011, 314 (318).
26 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3; zur Kompetenzausübungsvor-

aussetzung der Beschränkung auf das Verfahrensrecht, die damit Regelungen des materi-
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lich zweifellos Art.  69 EuErbVO, der die materiellen und formellen Wir-
kungen des ENZ bestimmt.27 Kompetenzausübungsvoraussetzung ist i. R. d. 
Art.  81 AEUV insbesondere die Beschränkung auf das Verfahrensrecht.28 
Von der Normsetzungskompetenz des Art.  81 AEUV erfasst werden Rege-
lungen auf dem Gebiet des IPR, IZVR und des allgemeinen Zivilprozess-
rechts, nicht hingegen das materielle Recht.29 Art.  69 EuErbVO stellt ledig-
lich teilweise eine verfahrensrechtliche Vorschrift im eigentlichen Sinne dar, 
da dessen in Abs.  3 und Abs.  4 geregelten Gutglaubenswirkungen als mate-
rielles zivilrechtliches Einheitsrecht zu qualifizieren sind,30 das insoweit die 
mitgliedstaatlichen Bestimmungen zur Beweislast und zum Gutglaubens-
erwerb verdrängt.31 Der weitgehend materiell-rechtliche Charakter des 
Art.  69 EuErbVO steht indes der Annahme einer Normsetzungskompetenz 
der EU nach Art.  81 Abs.  2 lit.  f AEUV nicht entgegen.32 Denn den Kolli-
sionsnormen – damit einem von Art.  81 AEUV erfassten Gebiet des IPR – 
unterfallen auch Regelungen zur Anpassung auf sachrechtlicher Ebene, da 
sie die Folgen einer kollisionsrechtlichen Aufspaltung eines einheitlichen 
grenzüberschreitenden Sachverhalts auflösen.33

Allerdings entfaltet das ENZ seine Wirkungen nicht nur grenzüberschrei-
tend im Verwendungsmitgliedstaat, sondern auch im Ausstellungsmitglied-
staat (vgl. Art.  62 Abs.  3 S.  2 EuErbVO). Die Wirkungen des ENZ auch im 
Ausstellungsmitgliedstaat sind von einer Annexkompetenz gedeckt:34 Dem 
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung konzeptionell eigen ist neben 
der Kompetenzergänzungsbestimmung des Art.  352 AEUV die Auslegungs-
regel der implizierten Ermächtigung (implied powers), waren doch ange-
sichts der Komplexität der im EUV bzw. AEUV geregelten Sachverhalte bei 

ellen Rechts der Kompetenz der EU entzieht vgl. Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 
Art.  81 AEUV Rn.  15.

27 Limbach in Gebauer/Wiedmann, Europäisches Zivilrecht, Kap.  44 EuErbVO, 
Art.  69 Rn.  1; BeckOGK/J. Schmidt EuErbVO, Art.  69 Rn.  1.

28 Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  81 AEUV Rn.  15.
29 Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  81 AEUV Rn.  15.
30 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3; Kleinschmidt in jurisPK-BGB, 

EuErbVO, Art.  62 Rn.  23; Kleinschmidt RabelsZ 77 (2013), 723 (776); Limbach in Gebau-
er/Wiedmann, Europäisches Zivilrecht, Kap.  44 EuErbVO, Art.  69 Rn.  1; Schroer, Euro-
päischer Erbschein, 160 f.; Süß ZEuP 2013, 725 (730). 

31 Limbach in Gebauer/Wiedmann, Europäisches Zivilrecht, Kap.  44 EuErbVO, 
Art.  69 Rn.  1.

32 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3; MPIPRIV RabelsZ 74 (2010), 
522 (530 Nr.  16). 

33 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  20 Rn.  57.
34 MüKoBGB/Dutta EuErbVO, Vorb. Art.  62 Rn.  3; Mansel, FS Tuğrul Ansay’a Ar-

mağan 2006, 185 (192 f.).
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Abschluss der Verträge nicht alle Fälle einer Rechtssetzungsbefugnis der EU 
vorhersehbar.35 Die Rechtsfigur der implied powers verleiht der EU eine im-
plizite Berechtigung zur Ausfüllung von Vertragslücken, falls anderenfalls 
bestehende Kompetenzen „sinnlos wären oder nicht in vernünftiger oder 
zweckmäßiger Weise zur Anwendung gelangen könnten“.36 Die Einführung 
eines ENZ, das seine Wirkungen auch im Ausstellungsstaat entfaltet, ist ge-
radezu unerlässlich37 für die Durchführung der durch die Kompetenzgrund-
lage des Art.  81 Abs.  2 lit.  f AEUV gedeckten Maßnahme der Einführung 
eines supranationalen Nachlasszeugnisses, das grenzüberschreitend Wir-
kungen im Verwendungsmitgliedstaat zeitigt. So existieren MNZ, an die das 
betreffende mitgliedstaatliche Recht keine Legitimations- oder Gutglau-
benswirkung knüpft. 

Der europäische Verordnungsgeber ist bei der Ausübung seiner Zustän-
digkeit an die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ge-
bunden (vgl. Art.  5 Abs.  1, Abs.  3 und Abs.  4 EUV). Ebendiese Grundsätze 
sind folglich auch bei der Schaffung eines ENZ, das materiell-rechtliche 
Wirkungen sowohl im Ausstellungs- als auch im Verwendungsmitgliedstaat 
entfaltet, zu wahren. Das Subsidiaritätsprinzip sieht in diesem Zusammen-
hang i. S. e. Negativkriteriums vor, dass das Ziel der Behebung der Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der internationalen Nachlassabwicklung auf mitglied-
staatlicher Ebene nicht ausreichend verwirklicht, sondern vielmehr auf eu-
ropäischer Ebene besser erreicht werden kann (vgl. Art.  5 Abs.  1 und Abs.  3 
EUV).38 Eine Regelung auf mitgliedstaatlicher Ebene ist aufgrund der kon-
zeptionellen Unterschiede hinsichtlich des Nachweises einer erbrechtlichen 
Rechtsstellung nicht ausreichend geeignet, den Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Abwicklung eines grenzüberschreitenden Erbfalls beizu-
kommen.39 In der Einführung eines supranationalen ENZ, das seine Wir-
kungen ipso iure sowohl im Ausstellungs- als auch im Verwendungsmit-
gliedstaat entfaltet, manifestiert sich gerade der Mehrwert europäischen 
Handelns. Ergänzend ist die EU bei der Ausübung ihrer Kompetenzen ver-
pflichtet, das für die Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß 
nicht zu überschreiten (vgl. Art.  5 Abs.  4 UAbs.  1 EUV). Eine gegenseitige 

35 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn.  161 ff.; Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/ 
 AEUV, Art.  352 AEUV Rn.  62.

36 EuGH v. 29.11.1956, Fédéchar, Rs.  8/55, Slg. 1956, 297 (312), ECLI:EU:C:1956:11.
37 Zum Kriterium der Unerlässlichkeit vgl. EuGH v. 29.11.1956, Fédéchar, Rs.  8/55, 

Slg. 1956, 297 (311), ECLI:EU:C:1956:11.
38 Vgl. allgemein zum Subsidiaritätsprinzip Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 

Rn.  164 ff.; Calliess in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art.  5 EUV Rn.  30 ff.
39 Roth EWS 2011, 314 (319).


